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An das 
Bezirksamt  
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin   
Abt. Bauwesen  
Stadtplanungs- und Vermessungsamt  
Fehrbelliner Platz 4  
 
10707 Berlin 
 
 
 
 

Berlin, den 17.12.2007 
 
 
Betr.: Stellungnahme gemäß § 3 Absatz 2 BauGB zum B ebauungsplan IX-46-2 
 
 
Sehr geehrter Herr Bezirksstadtrat Gröhler, 
sehr geehrter Herr Baudirektor Latour, 
 
als Unterpächterin des Kleingartenvereins Kolonie Württemberg e. V. möchte ich 
hiermit entschieden gegen den von Ihnen redigierten und am 19.11.2007 
ausgelegten Bebauungsplan IX-46-2 protestieren und erhebe nachfolgend allgemein 
und im Detail Einspruch. 
 
 
Als ich Ende der 70er Jahre zum ersten Mal nach Berlin kam, hat mich die Stadt 
sofort in ihren Bann gezogen durch ihre unvergleichliche Mischung an urbanem und 
ländlichem Charakter. Ich mußte unwillkürlich an Georges Duhamel, einen 
französischen Schriftsteller, denken, der in einem utopischen Werk den Ausdruck 
"une capitale à la campagne" (eine Hauptstadt auf dem Land) geprägt hatte. Was ich 
hier vorfand, war aber keine Utopie, es war Wirklichkeit: Flughäfen, Bahnhöfe, 
Untergrundbahn, Universitäten, Theater, Oper und...einen Katzensprung davon 
entfernt - oder besser gesagt: mitten drin - Parks, Seen, Teiche, Wiesen, 
Wälder...Ein Gefühl der Weite, der Ruhe, des unendlichen Raums (obwohl damals 
Berlin von der Mauer eingeschlossen war)...Eine pulsierende Stadt, die jedoch 
"gleich um die Ecke" erlaubte, Rückzugsmöglichkeiten zu finden, aufzuatmen (in 
allen Sinnen des Wortes), die Seele baumeln zu lassen. 
In eine solche Stadt habe ich mich sofort verliebt, und eins stand für mich fest: ich 
komme wieder. 
Einige Jahre später bin ich endgültig umgezogen: Berlin ist meine Wahlheimat 
geworden; ich habe meine Entscheidung nie bereut und habe inzwischen sogar die 
deutsche Staatsangehörigkeit erworben. 



 2 

Diese Besonderheit der Stadt, die sich mit keiner anderen europäischen Metropole 
vergleichen läßt, verdankt sich nicht zuletzt den vielen Kolonien, die auf ihrer Fläche 
verteilt sind. Diese Kolonien spielen in der Stadtlandschaft eine unersetzliche Rolle, 
auch die an der Württembergischen Straße. 
 

·  Diese Kolonie ist einmalig 
So nah an einem Prachtboulevard der Stadt ist sonst keine Kolonie gelegen. Diese 
Kleingärten im Herzen der Stadt sind die Zierde des Kurfürstendamms, sie bilden ein 
Unikum, das man von weit her besichtigen kommt. Jedesmal, wenn ich aus 
Frankreich (oder woanders) Besuch bekomme, bringe ich selbstverständlich meine 
Bekannten zu meinem Garten, und sie sind voller Bewunderung, dass so etwas an 
der Stelle existieren kann; ja, sie beneiden mich regelrecht um dieses Kleinod. Keine 
andere Großstadt in Europa bietet annähernd solche grüne Ecken mitten drin, schon 
gar nicht das vielbewunderte (aber auch smoggeplagte) Paris. Statt sie abreißen zu 
wollen, sollte man sie im Gegenteil mit allem Nachdruck schützen, sie ist die letzte 
blühende Oase am Kurfürstendamm, die allerletzte grüne Lunge an der Stelle. 
 

·  Diese Kolonie hat Denkmalschutz-Charakter 
Nicht nur ökologisch, sondern auch baugeschichtlich haben Kleingärten einen 
unverzichtbaren Wert. 
Als ich nach Berlin zog, habe ich zuerst nicht verstanden, warum so viele Straßen in 
der Stadt "Berliner Straße" hießen. Immer mußte präzisiert werden: "in 1000 Berlin 
27" oder "1000 Berlin 31" - so lauteten damals die Postleitzahlen, wenn nicht gar - 
wie in der Vorkriegszeit - nach Himmelsrichtungen genannt, wie SO 36). Erst durch 
ihre Erwanderung habe ich die Stadt kennen- und liebengelernt und ihre 
geschichtliche Entwicklung begriffen. Ich bin auf Dorfauen mit ihren flankierenden 
Löschteichen und ihrer in der Mitte stehenden Dorfkirche gestoßen, ich habe zentrale 
Friedhöfe entdeckt, die alle ursprünglich extra muros angelegt waren (auch wenn 
jetzt die S-Bahn daran unmittelbar entlang fährt) und manche Kolonien aufgesucht, 
die sich früher außerhalb der Ortschaften befanden. Wie schon der Name sagt, kann 
man eben nur unbebautes Land kolonisieren. Besser als in Geschichtsbüchern habe 
ich durch diese Spaziergänge einen Sinn für "Großberlin" entwickelt und verstanden, 
wie jeder Bezirk für sich einen Mikrokosmos bildete oder weshalb man z. B. von 
"Spandau bei Berlin" sprechen konnte und warum noch so viel Grün lag zwischen 
den ehemals selbständigen Städten und Dörfern. 
Auch unsere Kleingärten sind unverzichtbare Zeitzeugen. Als letzte Übrigbleibsel 
einer umfangreicheren Kolonie (Kolonie Emser Platz IV, wie noch in meinem 
Stadtplan von 2000 zu lesen ist, was ja schon für sich spricht: es gab nämlich auch 
noch vor kurzem Emser Platz I, II, III), die nach und nach zerstört wurde (z. B. an der 
Württembergischen Straße/Ecke Pommersche Straße bzw. Wittelsbacherstraße, 
oder in der Emser Straße selbst), zeugt unsere Kolonie Württemberg von einer noch 
lebendigen Tradition kleingärtnerischen Nutzung mitten in der Stadt. Sie zeigt das 
harmonische Nebenaneinander von Wohnen und Erholung, von Arbeit und Freizeit. 
Bis in die 30er Jahre hinein war das Viertel um den Fehrbelliner Platz durch viele 
Gärten geprägt.  
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Quelle: Heimatmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf 
 
 
Man argumentiere nicht, dies sei graue Vorzeit! Meine Eltern sind Anfang der 20er 
Jahre geboren und beide noch am Leben. 
Bis 1964 stand am Fehrbelliner Platz das kleine Landhaus der Maler-Familie Fechner 
(nach dem eine benachbarte Straße genannt ist), bevor das Gebäude der 
Rentenversicherung (ex BfA) errichtet wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Quelle: Heimatmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf 
 
 
Auch an unserer Kolonie Württemberg ist urbane Geschichte unmittelbar abzulesen. 
Sie schärft den Sinn für geschichtliche Zusammenhänge, sie hilft historische Spuren 
zu sichern, den Charakter eines bestimmten, historisch gewachsenen Stadtbildes zu 
bewahren. Wenn man sie zerstört, wird ein beträchtlicher Teil des Kiez-
Gedächtnisses unwiederbringlich ausgelöscht. Schließlich existiert die Kolonie seit 
beinahe neunzig Jahren.  
Dieses Ku'damm-nahes Kuriosum hat Raritätswert und ist als lebendiges Zeitzeugnis 
absolut schutzwürdig. Es sollte als Flächendenkmal deklariert werden. 
 

·  Diese Kolonie hat einen unersetzlichen ökologischen  Wert 
14.000 qm Chlorophyll sind durch nicht zu ersetzen: die Kolonie Württemberg ist die 
Sauerstoff-Fabrik des ganzen Viertels! Sie trägt zur Regulierung des Klimas bei, sie 
filtert den Feinstaub, sie versorgt den ganzen Kiez mit Luft, Licht und Sonne. Sie 
sorgt für einen günstigen Feuchtigkeitshaushalt (man braucht nur im Sommer abends 
auf dem entlang führenden Radweg der Württembergischen Straße zu radeln, um 
sofort die angenehme Kühle wahrzunehmen, während alle rund herum liegenden 
asphaltierten Straßen und gepflasterten Bürgersteige noch in der Hitze brüten. Sie 
bietet unzähligen Tieren einen Lebensraum: allein auf meiner bescheidenen Parzelle 
kann ich jahraus jahrein Eichhörnchen und Igel beherbergen, ganz zu schweigen von 
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den Hummeln, Schmetterlingen, zahlreichen Insekten in der Luft und 
Mikroorganismen in der Erde. Allerlei einheimische Singvögel (Blaumeisen, Gimpel, 
Rotkehlchen, Drosseln, usw... - und nicht nur die als lästig empfundenen "Stadtvögel" 
Tauben und Krähen) leben und nisten auf diesem Areal. Sie bereichern die Gegend 
mit ihrem Gesang und laden förmlich zum Spaziergang ein. 
Im Zeitalter des Klimawandels ist es absolut nicht nachvollziehbar und völlig 
unverantwortlich, diese letzte grüne Oase zerstören zu wollen. Überall ist von 
Klimaschutz, Luftreinhaltung, Feinstaubbindung, CO2-Reduktion die Rede. Es 
vergeht kein Tag, an dem nicht in Zeitungen solche Schlagzeilen auf der ersten Seite 
zu lesen wären. Unsere Bundeskanzlerin wird nicht müde, für Deutschland die Rolle 
eines "Vorreiters für die Umwelt" zu beanspruchen. Auf allen internationalen 
Konferenzen wird groß herausposauniert, dass endlich Taten den Worten folgen 
mögen. Ob Kyoto oder nun - gerade in diesen Tagen - Bali: umweltbezogene 
Themen bekommen Prioritätscharakter... und zu Recht! Es geht schließlich um das 
Überleben der Menschheit, ja des ganzen Planets. Aber sollen das leere Worthülsen 
bleiben? Politiker können schön reden und viel verlangen, wenn es um die anderen 
geht, aber wer kehrt mal vor seiner eigenen Tür? Die Kolonie Württemberg gibt 
Anlass festzustellen, wie ernst solche Absichtserklärungen gemeint sind. 
Klimaschutz? Erhalt der Biodiversität? Na bitte, hic et nunc: in Wilmersdorf! Vor 
unserer Tür und nicht erst beim Urwald in Malaysia oder Brasil (wie wichtig das auch 
sein mag)! Es ist absolut unverständlich und zugleich widersprüchlich, einerseits die 
Einführung einer "Umweltzone" für die ganze "Hundekopf"-Innenstadt 
durchzupeitschen und andererseits das letzte zusammenhängende Grün am 
Kurfürstendamm mutwillig zu zerstören! Es geht letzten Endes um Glaubwürdigkeit. 
 

·  Diese Kolonie hat einen sozialen Wert 
Sie besteht seit fast einem Jahrhundert. In dieser langen Zeit sind dauerhafte 
Bindungen zwischen den Pächtern und den anliegenden Bewohnern entstanden. 
Man kennt sich (manchmal seit Generationen), man besucht sich, man feiert 
zusammen. Jedes Jahr veranstaltet die Kolonie einen "Tag der offenen Gärten", zu 
dem alle eingeladen sind (insbesondere die Politiker der BVV, übrigens!). Es werden 
Aktivitäten für Kinder angeboten, und auch Erwachsene kommen nicht zu kurz. 
Auch sonst wird unsere Kolonie von den Nachbarn rege wahrgenommen. Sie ist 
nämlich durch angelegte Rundwege in ihrer ganzen Länge betretbar, die beiden Tore 
(an der Düsseldorfer Straße und an der Württembergischen Straße in der Nähe der 
Pariser Straße) bleiben Tag und Nacht offen, wir haben vor einigen Jahren in 
Selbstarbeit eine zusätzliche Ruheecke mit einer Rundbank eingerichtet, die von 
jedermann benutzt werden kann. Hunderte von Leuten laufen täglich durch die 
Kolonie, Beschäftigte und Angestellte der umliegenden Behörden machen dort in 
ihrer Mittagspause einen kleinen Spaziergang und tanken kurz Sauerstoff und 
"Tapetenwechsel" auf. Das viele Grün, die blühenden Bäume, der Vogelgesang 
sorgen für einen wohltuenden Einschnitt in dem Tagesablauf. 
 

·  Diese Kolonie ist ein Naherholungsgebiet 
Die meisten Pächter wohnen in der unmittelbaren Umgebung und begeben sich zu 
Fuß oder mit Fahrrad zu ihrem Garten. Somit wird Luftverschmutzung von vornherein 
vermieden, man braucht ja nicht "ins Grüne rauszufahren", um Erholung und Frische 
zu finden: sie steht vor der Tür. Dies war für mich vor zwölf Jahren das 
ausschlaggebende Argument, um mich ausgerechnet bei dieser Kolonie zu 
bewerben: sie lag in der Mitte zwischen meinem Wohnort (Ruhrstraße) und dem 
Kindergarten bzw. später der Schule (St. Ludwig) meiner Kinder. Jahrelang haben 
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sie von diesem günstigen Umstand Gebrauch gemacht: nach der Schule konnten sie 
zu Fuß von der Düsseldorfer zur Württembergischen Straße laufen (es sind nur 
einige hundert Meter Entfernung) und sich in unserem Garten aufhalten. Auch wenn 
ich erst nach Feierabend später dazustieß, wußte ich, dass sie sich dort vollkommen 
in Sicherheit befanden, und ich konnte sie ruhigen Gewissens allein lassen: sie 
wussten selber, dass sie sich im Nofall jederzeit an einen Nachbarpächter wenden 
konnten. Als wir abends nach Hause liefen, hatten die Kinder ihre Hausaufgaben 
erledigt, sie waren ausgeglichen und gesund müde, weil sie sich auf der Parzelle 
hatten austoben können (je nach Jahreszeit stand eine Schaukel, ein Sandkasten, 
ein aufblasbares Planschbecken zur Verfügung), sie hatten Luft und Sonne 
aufgetankt, und so konnten wir getrost in unsere balkonlose Wohnung zurückkehren. 
Eine Ersatzparzelle am Stadtrand wäre für mich nicht hinnehmbar! Ich will zu 
meinem Garten zu Fuß laufen können! Eine Vertreibung hätte zudem den Abbruch 
jahrelanger Beziehungen mit Nachbarn zur Folge. Auch das will ich nicht in Kauf 
nehmen. 
 

·  Diese Kolonie hat einen pädagogischen Wert 
Sehr viele Pächter sind Familien mit kleinen Kindern, die sich hier bestens entfalten 
können. Im Zusammenleben und -arbeiten erfolgt spielend Sozialisation: allmählich 
entwickeln die Kinder einen Sinn für Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaftsarbeit, 
Solidarität, Rücksichtnahme (Einhaltung der Ruhezeiten), etc... Durch regen Kontakt 
mit Parzellennachbarn können selbst Einzelkinder sich in eine Gemeinschaft 
einfügen. Im Zeitalter wachsender gesellschaftlicher Probleme mit verwahrlosten 
Kindern oder "rumhängenden" Jugendlichen ist eine gesunde Sozialisation im 
Schoße einer behüteten Kolonie etwas Goldwertes für die spätere Entwicklung der 
jungen Menschen. 
Neben diesem Erleben von Grundwerten erfolgt auch ein Erlernen von Grundregeln: 
in dem Ablauf der Jahreszeiten wird Entstehen und Vergehen alles Lebendigen 
beobachtet: Keimen, Wachsen, Blühen, Reifen, Verwelken. Es entwickelt sich 
Respekt für alles Lebendige, und sei dieses auf den ersten Blick auch so 
unbedeutend wie z. B. ein (ökologisch dennoch so wertvoller) Regenwurm. Viele 
Kinder der umliegenden Kitas, die selber keinen Garten haben, können solche 
prägende Erfahrungen auch machen.  
Es gibt genug Großstadtkinder, die keinen Zugang zur Natur haben, machen wir 
nicht noch mehr "Umweltwaisen"! 
 
 
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen über den unersetzlichen Wert des 
Kleingartenvereins Kolonie Württemberg e. V. möchte ich jetzt näher zu Ihrer 
Auslegungsbegründung kommen. 
(kleine typographische Vorbemerkung: Zitate in kursiv sind Ihrem Schreiben wortwörtlich 
entnommen, evt. Hervorhebungen (Fettung, Unterstreichung, etc...) stammen von mir.) 
 
Erlauben Sie mir dennoch vor der detaillierten Stellungnahme eine einleitende 
Bemerkung: 
 
   Der Kiez braucht keinen Neubau! 
 
Seit der deutschen Wiedervereinigung hat sich Berlin grundlegend anders entwickelt 
als in den Jahrzehnten davor. Die Bevölkerungsbilanz ist negativ geworden: es 
ziehen mehr Leute ins Umland als umgekehrt. Dementsprechend hat sich die 
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Wohnlage erheblich entspannt: Wohnungsnot wie zu DDR-Zeiten herrscht nun 
nirgendwo mehr. Diese Entwicklung hat die westliche City noch deutlicher getroffen: 
alles hat sich Richtung Osten bewegt. Die früher zahlreichen Kinos am Ku'damm 
sind bis auf wenige Ausnahmen verschwunden, große Kaufhäuser haben 
zugemacht, die ganze Umgebung wimmelt von leerstehenden Büros (auch direkt am 
Olivaer Platz). Auf dem Immobilienmarkt herrscht ebenso gähnendes Flau. Überall 
um unsere Kolonie herum sind Plakate zu finden, die auf Leerstand hinweisen. Man 
braucht gar nicht weit zu suchen: kaum hat man die Kolonie verlassen und die 
Straße überquert, und schon stößt man auf solche Hinweisschilder, die man schon 
von unseren Gärten aus erblicken kann. 
 

 

 
 

Ort: Württembergische Straße/Ecke Düsseldorfer Straße, direkt der Kolonie 
gegenüber 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ort: Württembergische Str. 63 
 
 
In der Parallelstraße (Sächsische Straße 63) ist wieder so ein Mietplakat zu finden. 
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Ich habe hiermit nur einige allernächste Fälle dokumentiert, aber ich könnte für die 
weitere Umgebung Beispiele in Fülle hervorbringen. 
Wo ist da Wohnbedarf? Wo sind die ominösen Defizite (S. 17, Z. 12 bzw. S. 35, Z. 
15)? 
Der Kiez hat keinen Wohnbedarf...und schon gar nicht, was Luxusbauten anbelangt! 
Der geplante Betonklotz mit überwiegend Eigentumswohnungen ist erstrangig 
Spekulationsobjekt (seitens des Investors) bzw. Anlage (seitens des Käufers) und 
trägt in keiner Weise zu einer Erhöhung der familiengerechten Wohnungen (S. 17, Z. 
25) bzw. zu einer sozial gerechten Bodennutzung sowie zu gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnissen (S. 36, Z. 4f.) bei. 
Die Kiezbevölkerung rekrutiert sich vorrangig aus dem Mittelstand; die Häuser sind 
entweder Altbauwohnungen, deren Miete begrenzt ist, oder Nachkriegsgebäude mit 
nicht sehr hohen Stockwerken, die eher bescheiden ausgestattet sind. In der 
Württembergischen Straße und am Olivaer Platz z. B. sind viele Wohngebäude (auch 
im Vorderbau) ohne Aufzug und haben noch nicht einmal Briefkästen im 
Erdgeschoss, sondern verfügen nur über Schlitzen an den jeweiligen 
Wohnungstüren. In solchen Häusern wohnen keine Reichen! Wo bleibt bei der 
Planung von Eigentumswohnungen die "soziale Gerechtigkeit"?  
Von einer Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum (S. 17, Z. 30f.) zu sprechen 
angesichts solch hohen Leerstands, ist blanker Hohn! Den Abriss unserer Kolonie mit 
„Wohnbedarf“ zu rechtfertigen, ist absolut unglaubwürdig! 
 
Und nun zu Ihrer Auslegungsbegründung: 
 
Ad I.1. Gegenstand der Planung - Veranlassung und E rforderlichkeit 
 

Es handelt sich hierbei um einen so genannten Bebauungsplan der Innenentwicklung, 
für den die in § 13a Abs. 1 BauGB genannten Voraussetzungen für die Durchführung 
des beschleunigten Verfahrens vorliegen. (S. 4, Z. 6 ff.)  
 

Das möchte ich in Frage stellen. Es ist nicht einzusehen, warum dieses Verfahren im 
Eiltempo "durchgepeitscht" wird, wenn die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. 
Durch die Bezeichnung des Bebauungplans (IX-46-2) soll der Eindruck entstehen, es 
handele sich lediglich um die Fortsetzung eines früheren Bebauungsplans (IX-46-1), 
was aber nicht stimmt. IX-46-1 sah eine deutlich abweichende Planung vor (Schule, 
offenen Sportplatz, Turnhalle, öffentliche Grünfläche mit Spielplatz,... vgl. S. 41, Z. 6 
ff.). Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen (S. 4, Z. 36) wurden diese Pläne 
fallenlassen, so dass kein Bedarf mehr besteht (S. 4, Z. 40). Nicht nur die 
Schülerzahl ist rückläufig, sondern auch die Bewohnerzahl allgemein, so dass 
wirklich kein Bedarf mehr an Neubau vorhanden ist. 
Der neue Bebauungsplan, unter geänderten Voraussetzungen entstanden, hat als 
normales Verfahren zu laufen mit dafür vorgesehener Bürgerbeteiligung und 
Umweltgutachten. 
 

Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, sind nicht vorhanden. (S. 4, Z. 8 ff.) 
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Dies ist eine Halbwahrheit. Zwar wurde aus taktischen Gründen der Bebauungsplan 
des Olivaer Platzes bis jetzt noch nicht veröffentlicht, aber jeder weiß, dass in 
unmittelbarer Nähe - nämlich angrenzend - in naher Zukunft eine "Brandenburg-
Markthalle" entstehen soll. Berichte darüber sind schon in der Presse erschienen. Es 
ist verständlich, dass das Vermessungsamt sich gehütet hat, beide Bebauungspläne 
zeitgleich ins Internet zu publizieren (die drei anderen Bebauungspläne betreffen 
weiter gelegene Flächen), aber es ist zu wetten, dass dieser recht bald (und ohne 
große Werbung) ausgelegt werden wird. 
Diese beiden Bauprojekte sind allein schon wegen vorhandenen räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang[s] in Betracht zu ziehen, was letztlich eine Fläche von 
über 20.000 qm ausmacht, die ein Umweltverfahren nötig macht. 
 

Die kleingärtnerische Nutzung lässt sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen. (S. 4, 
Z. 17 f.) 

 
Durch einen lapidaren Satz müssen Sie selber zugeben, dass die Kolonie schon seit 
über 80 Jahren besteht. Somit kann absolut nicht von einer Interimsnutzung (S. 35, 
Z. 28) die Rede sein. Die Kolonie kann noch nicht einmal etwa als "Nachkriegs-
Lückenbüßerin" für ein zerbombtes Areal gelten, sondern - Sie geben es wieder 
selber zu - die Grundstücke Württembergische Straße 41-44 und 45-48 [sind] nie 
bebaut [gewesen]. (S. 6, Z. 16). Also handelt es sich um eine Kolonie im wahrsten 
Sinne des Wortes, auf unbebautem Boden. 
 

Grünverbindung vom Olivaer Platz zum Preußenpark 
 
Dies scheint Ihre Lieblingsredewendung zu sein! Wie ein Leitmotiv taucht sie immer 
wieder auf, nicht weniger als achtmal! (S. 5, Z. 24; S. 7, Z. 9; S. 7, Z. 39/S. 8, Z. 1; S. 
9, Z. 14; S. 28, Z. 26 f.; S. 29, Z. 6; S. 34, Z. 12; S. 35, Z. 22 f.). 
Dabei ist es ein völlig irreführender Ausdruck, weil ein solches Faktum einfach nicht 
existiert. Zwischen dem Olivaer Platz (bzw. der Kolonie Württemberg) und dem 
Preußenpark gibt es nicht weniger als vier Straßen und drei Wohnblocks: 
Düsseldorfer Straße, Württembergische Str. 49-53, Zähringerstraße, 
Württembergische Str. 54-59, Wittelsbacherstraße, Württembergische Str. 60-63, 
Pommersche Straße. 
Ihre dauernde Wiederholung einer Grünverbindung will suggerieren, dass erst Sie - 
mit Ihrem lächerlichen Grünstreifen (im Innenhofbereich, wohl gemerkt) - ein 
zusammenhängendes Kontinuum zwischen zwei weit voneinander entfernten Orten 
herstellen. Dies ist völlig absurd. Wenn etwas als zusammenhängend betrachtet 
werden soll, so sind es unsere Gärten, die ein flächendeckendes Areal bilden. 
Außerdem ist Ihre Argumentation widersprüchlich. Sie wollen selber einen 
Zusammenhang herstellen zwischen dem Grün Ihres geplanten Objekts und dem 
Olivaer Platz (durch das Gehrecht über das Grundstück Olivaer Platz 6 - vgl. z. B. S. 
29, Z. 6 und Z. 11), aber Sie weigern sich, einen engen sachlichen, räumlichen [...] 
Zusammenhang zwischen den Bebauungsplänen aufzustellen. Verbindung der 
Grünflächen: ja, Verbindung der Bebauungspläne, nein! Wie ist das zu halten? 
 

Eine planungsrechtliche Sicherung von Kleingartenflächen wäre in citynahen Bereichen 
nur vertretbar, wenn sie in eine gesamtstädtische Grünkonzeption eingebettet und aus 
der vorbereitenden Bauleitplanung entwickelbar wären. Diese Voraussetzungen erfülllt 
die Kleingartenanlage an der Württembergischen Straße nicht. (S. 5, Z. 36-39) 
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Erklären Sie mir das bitte! Warum ist der Erhalt unserer Kolonie an eine 
gesamtstädtische Grünkonzeption gebunden? Wer sagt das? Wo steht es 
geschrieben? Und wie sieht eine derartige Gesamtkonzeption aus? Ist nicht Ihre 
liebe Grünverbindung vom Olivaer Platz zum Preußenpark eine solche "Einbettung"? 
 
Ad I.2.1. Plangebiet - Stadträumliche Einordnung 
 
Eine Verbesserung des Stadtbildes im Sinne der Stadtreparatur (S. 6, Z. 23 f.) kann 
man vielleicht für eine Stelle in Erwägung ziehen, die tatsächlich durch 
Kriegseinwirkungen beschädigt wurde. Im Falle unserer Kolonie gibt es aber nichts 
zu reparieren: die Fläche wurde nie zerstört, weil sie nie bebaut war. 
Es ist außerdem sehr fraglich, ob ein 7-geschossiger Kubus (S. 20, Z. 33), der 
ausdrücklich eine Überschreitung der Geschossflächenanzahl (S. 23, Z. 39) zur 
Verbesserung des Stadtbildes beiträgt in einem ausgesprochenen Altbauquartier (S. 
6, Z. 12). 
 
Ad I.3.3. Landschaftsprogramm einschließlich Artens chutzprogramm  
 

Der Geltungsbereich liegt im Vorranggebiet Luftreinhaltung und Klimaschutz. Als 
Maßnahmen sind Emissionsminderung, Erhalt von Freiflächen, Erhöhung des 
Vegetationsanteils sowie der Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, Sicherung und 
Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung bzw. Ausgleich von 
Bodenversiegelung aufgelistet. (S. 8 f.) 

 
Die im Anschluss daran von Ihnen aufgezählten Maßnahmen lesen sich wie ein 
Stück absurdes Theater. Sie zerstören ein 14.000 qm großes Areal voller Leben, 
betonieren es zu, versiegeln es auf der ganzen Länge der Württembergischen Straße 
für eine Tiefgarage und behaupten allen Ernstes, dass sie damit: 
- naturhaushaltswirksame Flächen erhöhen (!) 
- entsiegeln (!) 
- begrünen (wohlgemerkt nur bei Dach, Hof und Wand) 
- kompensieren (bei Verdichtung) 
Anscheinend lieben Sie Widersprüche über alles. Sie schaffen es sogar, qualitativ 
hochwertig gestaltete Freiräume bei [gleichzeitiger] baulicher Verdichtung 
hervorzuzaubern. Hochachtung! Freiräume bei Verdichtung, das ist wirklich ein 
Kunststück! 
 
Was den Punkt Erholung und Freiraumnutzung (S. 9) anbelangt, sagen Sie: es 
besteht keine Dringlichkeit zur Korrektur der vorhandenen Situation (Z. 4 f.). Da 
nehme ich Sie gerne beim Wort! Es besteht in der Tat kein Bedarf an einer Änderung 
der vorhandenen Situation, denn niemand trägt mehr zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität im Straßenraum (Z. 11) und der vorhandenen Freiräume (Z. 7 f.) 
und zur Inanspruchnahme vielfältige[r] Nutzungsmöglichkeiten (Z. 16) als die 
Kleingärtner, die in der Gesamtlänge ihrer Kolonie den Zugang und den Aufenthalt 
für jedermann offen halten. 
Immer wieder stößt man in Ihrer Auslegungsbegründung auf sprachliche Fehler. Sie 
sprechen von Wiederherstellung von Vorgartenzonen (S. 9, Z. 12). Man kann nur 
etwas wieder herstellen, was schon Bestand gehabt hat. Solche Vorgärten haben 
aber nie existiert, ergo kann man sie nicht wieder herstellen. Sie sind für Vorgärten, 
wir sind auch für Hinter gärten, wir wollen vorne und  hinten Gärten aufbewahren, da 
wo sie sich schon immer befinden, und nicht eine Pseudo-Herrichtung angeblicher 
Vorstadien. 
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Ihre Verdrehung von Sinn und Sprache kennt wohl keine Grenzen! Im § Biotop- und 
Artenschutz (S. 9, Z. 19 ff.) setzen Sie sich als Ziel:  
- den Erhalt von Freiflächen und die 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und 
Wandbegrünung) 
Man genieße das Wort "zusätzlich"! Sie machen eine Kolonie platt und wagen zu 
sprechen von "Erhöhung" und "Zusatz" an Natur! Es ist nicht zu fassen! 
Der Gipfel der Verbiegung ist aber noch nicht erreicht. Nach der Katalogauflistung 
des Landschaftsplans IX-L-5 (Schaffung und Sicherung von naturhaushalts-
wirksamen Flächen, Abbau der ökologischen Belastung der innerstädtischen 
Bereiche des Ortsteils Wilmersdorf, Entgegenwirkung einer weiteren 
Verschlechterung der ökologischen Situation durch den sich gegenwärtig 
vollziehenden Entwicklungs- und Nachverdichtungsprozess - S. 9, Z. 30-35) 
begnügen Sie sich damit, diese Anforderungen durch die Festsetzung eines 
Biotopflächenfaktor[s] (BFF) von 0,3 bis 0,45 (S. 10, Z. 2 f.) als erfüllt zu sehen. 
0,3 bis  0,45: das ist sehr vage, das läßt viel Interpretationsraum frei, man kann sich 
durchaus mit nur  0,3 zufriedengeben. 
Wo nehmen Sie bitte diese Werte her? Wie werden sie gerechtfertigt? 
Wenn Sie ehrlich und wirksam einer weiteren  Verschlechterung der ökologischen 
Situation durch den sich gegenwärtig vollziehenden Entwicklungs- und 
Nachverdichtungsprozess entgegentreten wollen, brauchen Sie bloß von Ihrem 
Projekt Abstand zu nehmen, es ist die allerwirksamste Maßnahme. 
 
Ad II.1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 
 

Dieser Bebauungsplanentwurf berücksichtigt auch die städtebaulichen 
Entwurfsvorstellungen des Eigentümers, die mit den bezirklichen Entwicklungszielen in 
Einklang gebracht wurden. (S. 12, Z. 38 ff.) 

 
Das kann man laut sagen! Und nicht nur die städtebaulichen  Vorstellungen! 
Wie anders ist nämlich zu verstehen, dass: 
- der Bebauungsplan sachwidrig im beschleunigten Verfahren durchgeführt wird 
- der Flächennutzungsplan, auf den Sie sich mehrmals beziehen (S. 4, S. 5, S. 6) 
nicht mitveröffentlicht wurde auf der Internet-Seite, wo der Bebauungsplan 
herunterzuladen ist 
- die angemessene  Bürgerbeteiligung insofern verhindert wurde, als mit der 
Adventszeit bewußt ein Zeitraum zur Veröffentlichung des Bebauungsplans gewählt 
wurde, wo die Bevölkerung anderweitig sehr beschäftigt ist und sich kaum mit 
solchen fachlich-technischen Details auseinandersetzen kann 
- der bevorstehende Bebauungsplan des Olivaer Platzes (in der Presse schon 
angekündigt) bewußt totgeschwiegen wurde, damit kein enge[r] sachliche[r], 
räumliche[r] und zeitliche[r] Zusammenhang aufgestellt werden kann 
- eine beachtliche Überschreitung der Obergrenzen bei der Geschossflächenanzahl 
die Regeln der Baunutzungsverordnung missachtet? 
 
Ihre ganze Auslegungsbegründung ist ein einziges Entgegenkommen dem Investor 
gegenüber. Alles wird ihm mundgerecht serviert, alle möglichen Hindernisse ihm von 
vornherein aus dem Weg geräumt. Dies hat wenig mit einer gerechten Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange (§1, Abs. 7 der Bauleitplanung) zu tun. 
Dass er außerdem ein Rücktrittsrecht vom Vertrag besitzt, falls bis Anfang des 
Jahres 2008 den Kleingärtnern nicht gekündigt wird, wird natürlich nirgendwo 
erwähnt. 
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Ad II.2. Intention des Bebauungsplans 
 

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans IX – 46-2 soll die planungsrechtliche 
Zulässigkeit einer von allen Seiten für diesen Standort befürworteten Wohnbebauung 
ermöglichen. (S. 13, Z. 17 ff.) 

 
Welche Seiten befürworten diese Wohnbebauung, bitte schön, außer dem 
Liegenschaftsfonds und dem Investor? 
Bestimmt nicht die Anrainer, die Luft, Licht und Sonne verlieren werden; bestimmt 
nicht die umliegenden Kitas, die auch durch eine Zunahme des Verkehrs direkt 
gefährdet sind; bestimmt nicht die Kleingärtner, die die jahrzentelange Nutzung ihrer 
Parzelle nicht aufgeben wollen. 
 

Das allgemeine Wohngebiet umfasst, bis auf die als Verkehrsflächen gewidmeten 
Flächen, den gesamten Geltungsbereich. (S. 13, Z. 37 f.) 

 
Das ganze Areal soll also versiegelt werden, wenn man von Ihrem schmalen 
Grünzug mit Gehrecht auf der Seite der Bayerischen Straße absieht. 
 
Ad II.3.8. Grünfestsetzungen 
 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sollen gärtnerisch angelegt und 
unterhalten werden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Das gilt auch, wenn unter 
diesen unterirdische Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Erdschicht über 
der Tiefgarage muss mindestens 0,6 m betragen. Hiervon sollen ausnahmsweise direkt 
an den Baukörper grenzende Terrassen mit einer Tiefe von bis zu 3,0 m 
ausgenommen werden. Die Verpflichtung zur Herstellung einer Erdüberdeckung soll 
nicht für die Fläche GHIJG gelten. Die weitere Verpflichtung zum Bepflanzen soll nicht 
für Wege und Zufahrten, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne 
von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für die Fläche GHIJG gelten 
(textliche Festsetzung Nr. 6). (S. 15/16) 

 
Was bleibt da vom "Erhalt der Bepflanzungen" übrig? Die 3 Meter tiefen Terrassen 
werden von der Begrünungspflicht ausgenommen, die Fläche GHIJG auch, die 
Wege, Zufahrten, untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 
14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung ebenso...und alles übrige mit 0,6 
Meter Erde überdeckt...Was kann da noch wachsen? Welche Bäume können in 
einem halben Meter Erde Wurzeln schlagen? Wieder nur Einheitsrasen und 
Gestrüpp? Wo bleibt die schutzwürdige Biodiversität? 
 

Von den Dachflächen des obersten Geschosses mit einer Neigung von weniger als 10° 
sollen mindestens 30 vom Hundert begrünt werden (textliche Festsetzung Nr. 8). (S. 
16, Z. 9 f.) 

 
Das ist wohl ein Witz! Wissen Sie, was 10°-Neigung bedeutet? Das ist kaum noch 
von einem Flachdach zu unterscheiden. Terrassen-Dächer sind vielleicht in 
Südländern die Regel, in unserem Breitengrad aber nicht. Und davon soll noch nicht 
einmal ein Drittel begrünt werden? Und das wird als Schaffung zusätzlicher 
Lebensräume für Flora und Fauna (S. 9, Z. 24) verkauft? Unerhört! 
Ihr Investor braucht bloß all seine Dächer mit einer Neigung von 11° zu bauen, und 
schon ist er die gesamte lästige Dachbegrünungspflicht los!! 
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Ad II.4.1.1.Abwägung und Begründung der einzelnen F estsetzungen - 
Allgemeines Wohngebiet 
 

Der Bebauungsplan IX – 46-2 sieht die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets 
gemäß § 4 BauNVO vor. Um diese Nutzung adäquat auf den Grundstücken 
verwirklichen zu können, wurde die 1960 über den Bebauungsplan IX – 46 neu 
festgesetzte Straßenbegrenzungslinie - analog der Festsetzung des Bebauungsplans 
IX – 46-1 - wieder auf die alte Straßenfluchtlinie von 1895 zurückverlegt. Das führt zu 
einer Vergrößerung der nutzbaren Grundstücksfläche um ca. 2.400 m². Die Fläche der 
Baugrundstücke vergrößert sich damit auf 13.726 m². Das festzusetzende allgemeine 
Wohngebiet erweitert das innerstädtische Wohnraumangebot und trägt zusammen mit 
den anderen Festsetzungen zum Abbau von Defiziten bei. (S. 17, Z. 4-12) 

 
Dieser ganze Paragraph gehört noch zum Thema "Bevorzugung des Investors". 
Nicht nur soll die ganze Kolonie für ihn zerstört werden, sondern man vergrößert ihm 
auch noch die zur Verfügung stehende Fläche! Welche Geldabmachungen sich 
dahinter verbergen, mag dahingestellt bleiben... 
Was die angeblichen Wohndefizite anbelangt, habe ich mich schon schriftlich und 
bildlich dazu geäußert. 

·  familiengerechte Wohnungen (S. 17, Z. 25) 
Eigentumswohnungen in einem Luxusgebäude sind nur von zahlungskräftigen 
Leuten zu erwerben. In der Regel sind das nicht gerade Menschen, die kinderreiche 
Familien gründen. 

·  Die Präferenzen der Bevölkerung (S. 17, Z. 27 f.) 
gehen eindeutig in eine andere Richtung. Das werden Sie schon an den 
Protestbriefen der Bürger und Bürgerinnen merken. 

·  die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum (S. 17, Z. 30 f.) 
ist überflüssig, wenn in unmittelbarer Nähe soviel Leerstand herrscht. Eine 
angemessene Weise (S. 17, Z. 31 f.), dem Wohnbedarf Rechnung zu tragen, ist eine 
Vertreibung nicht! 
Wenn Sie unbedingt neu bauen wollen, können Sie dies auf echten Brachflächen 
(davon gibt es auch in Wilmersdorf genug) tun. Sie wollen zwar Ihr Bauprojekt quasi 
als "Ausfüllung einer Lücke" gelten lassen, aber die Kolonie Württemberg ist 
keinesfalls ein verwildertes Ödland. Sie ist ein ordentlich und ästhetisch angelegtes, 
gut strukturiertes, mit für die Öffentlichkeit zugänglichen Rundwegen versehenes 
Areal, das seit beinahe 90 Jahren organisch entstanden ist und sich weiter entwickelt 
hat. Kein "Dorn im Auge", wo Stadtreparatur nötig wäre, keine vernachlässigte 
Fläche. 
Stadtreparatur (S. 6, Z. 24), Arrondierung des Baublocks (S. 24, Z. 37), gewünschte 
Kubatur des Entwurfs (S. 20, Z. 33): allem Fachchinesisch (bzw. in dem Falle -
französisch) zum Trotz kann Ihr Bauprojekt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
sich hier primär um eine Vertreibung  der Kleingärtner handelt! Pseudo-Wohnbedarf 
darf man nicht mit einer Vertreibung legitimieren! Es ist sozial nicht zu verantworten, 
es hat mit "angemessener Weise" und "gerechter Abwägung" nichts zu tun, sondern 
dient einzig und allein der Diktatur des Profits! 
 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des südlich an den Olivaer Platz angrenzenden 
Altbauquartiers, in dem Wohnnutzungen eindeutig vorherrschen. (S. 17, Z. 37 ff.) 

 
In einem Altbauquartier einen furchtbaren 7-geschossigen Kubus hinstellen, ist im 
Hinblick auf eine "Reparatur des Stadtbildes" sehr fraglich. 
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Zudem heißt nicht "vorherrschende Wohnnutzung" eine ausschließliche 
Wohnfunktion. Auch in anderen Berliner Vierteln, wo Wohnungen vorherrschen, sind 
Parks, Teiche und Grünanlagen zu finden. Unsere Kolonie ist ganz im Gegenteil als 
echte  Kompensation von baulichen Verdichtungen (S. 9, Z. 26) zu begrüßen. 
 
Ad II.4.2.1. Maß der baulichen Nutzung - Baukörpera usweisung 
 

Die Baukörperfestsetzung ist notwendig, um die städtebaulich gewünschte Kubatur des 
Entwurfs planungsrechtlich zu sichern. (S. 20, Z. 32 f.) 

 
Wo steht geschrieben, dass eine Kubatur des Entwurfs städtebaulich gewünscht 
wird? Von wem (außer vom Investor)? 
Was da entstehen soll, nennt man auf gut deutsch einen Betonklotz! 
 

Richtung Westen sollen zwei beruhigte und gut besonnte Innenhöfe entstehen, die eine 
hohe Aufenthaltsqualität für die Bewohner ermöglichen sollen. (S. 20, Z. 38 ff.) 

 
Apropos hohe Aufenthaltsqualität: unsere Sitzecken in der Sonne bieten sie nicht nur 
für die "happy few", sondern für jedermann, und auch nicht in von 7-geschossigen 
Wänden umgebenen Innenhöfen, sondern auf freiem Feld mit freiem Blick. 
Bei einem Gebäude mit sieben Vollgeschossen (S. 21, Z. 18), wo schon von Ihnen 
die Befürchtung geäußert wird, es könnte "insgesamt zu massiv erscheinen" (S. 22, 
Z. 26), mag durchaus bezweifelt werden, ob diese Kubatur [...] sich [...] harmonisch in 
die Umgebung ein[fügt]. (S. 22, Z. 29 f.) 
 
Ad II.4.2.5 Überschreitung des nach BauNVO zulässig en Nutzungsmaßes – § 17 
BauNVO -  
 
Gegen die Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl-Obergrenze habe 
ich schon protestiert. Nun schreiben Sie (S. 24, Z. 4), dass diese Überschreitung 
erfolgen kann, wenn: 
- besondere städtebauliche Gründe dies erfordern 
Welche sind diese besonderen städtebaulichen Gründe? Wer bestimmt sie? 
- gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden 
Sind die Wohnverhältnisse für die Anrainer noch gesund, wenn sie auf einmal durch 
die Höhe des 7-geschossigen Nebengebäudes im Schatten stehen? 
- nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden 
Von einer Verbesserung der Umweltparameter kann man schwerlich reden, wenn 
eine ganze Kolonie abgerissen wird zu Gunsten eines Betonklotzes, der für eine 
Tiefgarage eine Bodenversiegelung auf der vollen Länge der Württembergischen 
Straße vorsieht. 
 
Dass die „vorgesehenen Höhen des Baukörpers sich in die Eigenart der 
vorhandenen Gebäuden in der näheren Umgebung einfügen“ (S. 24, Z. 21 f.), wage 
ich zu bezweifeln. Das Viertel besteht vorwiegend aus Altbauobjekten, wie Sie es 
selber mehrmals vermerken (wie z. B. auf S. 18, Z. 10 f.: gründerzeitliche[s] 
Altbauquartier im Umfeld), die weder Kubatur noch Arrondierung kennen. 
 
Zu Recht notieren Sie, dass vor allem die Bebauung an der Bayerischen Straße [...] 
sich aus Vorderhäusern, Seitenflügeln und Quergebäuden mit einer hohen baulichen 
Dichte zusammen[setzt]. Und dann käme vor ihre Fenster ein 7-geschossiges 
Gebäude, das ihnen vollkommen Licht und Sonne wegnimmt! Gerade weil in der 
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Bayerischen Straße die Dichte so hoch ist, sollte die Kolonie, die für Entzerrung und 
Weite sorgt, um so mehr erhalten bleiben. 
Die Schlussfolgerung, die Sie in diesem Zusammenhang ziehen (Die Baudichte ist 
auch auf Grund der Verantwortung für die städtebauliche Gestalt und das Ortsbild im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB erforderlich. S. 24, Z. 34 ff.) ist in keiner Weise 
schlüssig. Warum erforderlich? Eine „verantwortliche Gestaltung“ sieht ganz anders 
aus, nämlich nach Rücksicht auf die unmittelbaren Nachbarn. Und von wem sollte die 
Arrondierung des Baublocks (S. 24, Z. 36 f.) gewünscht sein? 
 
Ich möchte nicht dauernd wiederholen, dass unsere Kolonie in ihrer ganzen Länge 
öffentlich zugänglich ist, aber dauern suggerieren Sie (wie hier S. 25, Z. 6), dass dies 
erst durch Ihre Verbindung zwischen der Düsseldorfer Straße und dem Olivaer Platz 
entstehen würde. Das stimmt nicht! 
 

Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung kann deshalb nur durch eine 
entsprechende bauliche Dichte erreicht werden. (S. 25, Z. 11 ff.) 
 

Völlig sinnlose Behauptung! In entzerrten Vierteln wohnen Leute viel lieber und 
dauerhaft als zusammengepfercht. Wenn die bauliche Dichte Garant einer 
nachhaltige[n] städtebauliche[n] Entwicklung wäre, würde man nicht die 
Plattenbausiedlungen in Berlin-Marzahn, Hoyerswerda oder woanders abreißen! 
 

Die Überschreitung des Nutzungsmaßes wird durch nachfolgende Maßnahmen und 
Festsetzungen ausgeglichen, die sicherstellen, dass die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. (S. 25, Z. 14 ff.) 

 
Wenn Sie schon selber von „Ausgleich“ reden, dann heißt es schon, dass Nachteile 
aus der Bebauung entstehen. Dies wird noch deutlicher gleich beim ersten Satz auf 
der folgenden Seite (S. 26, Z. 1):  
 

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 
 

Hier fängt ein Katalog an, der sich wahrlich haarsträubend liest: 
 

·  der sparsame Umgang mit Grund und Boden (S. 26, Z. 10 f. und 12 f.) 
Es wird auf der vergrößerten (S. 17, Z. 10) Fläche eine Versiegelung des Bodens zu 
Gunsten einer Tiefgarage erfolgen, die z. B. bei starken Regenfällen eine 
Versickerung vor Ort (vgl. § II.3.9., S. 16, Z. 17 f.) sehr problematisch macht. 
14.000 qm Vegetation abzureißen, nenne ich nicht schonenden Umgang mit Grund 
und Boden. Die „Ermöglichung der Herstellung einer Vorgartenzone“ (S. 26, Z. 18) ist 
demgegenüber ein erbärmliches Armutszeugnis. 
 
 
 
Ihre Widersprüche sind wirklich köstlich! 
In unmittelbarem Anschluss daran (S. 26, Z. 21-24) behaupten Sie von einer 
Maßnahme, die [noch] nicht [einmal] zwingend festgesetzt ist, dass sie sich positiv 
auf das Mikroklima auswirken wird. Ich habe schon vermerkt, dass Ihr Investor 
überall Dächer mit einer Neigung von nur 11° bauen braucht, um die ganze 
Maßnahme hinfällig zu machen. 
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Befestigungen von Wegen sollen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt 
werden. Hierdurch soll der Anteil der unversiegelten Flächen so weit wie möglich 
erhöht werden. (S. 26, Z. 28 ff.) 

 
Man genieße das Wort erhöht! Von einer Fläche, die zu 100% unversiegelt ist, auf 
eine Fläche kommen, die fast gänzlich versiegelt sein wird, das nennen Sie 
„erhöhen“! 
Und selbst an den spärlichen Stellen, wo Niederschlagswasser tatsächlich versickern 
könnte (vorausgesetzt, es regnet nicht zu heftig), fügen Sie gleich eine Restriktion 
ein: soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und 
sonstige Belange nicht entgegenstehen. (S. 26, Z. 32 ff.) 
Eine sehr „elastische“ Bestimmung, die allerlei Interpretationsfreiräume zuläßt...Was 
sind bitte schön „sonstige  Belange“? Welche denn? 
 

Das Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern eine 
verkehrsfreie Verbindung von der Württembergischen Straße zum Olivaer Platz über 
hochwertig gestaltete Grünflächen in einem Bereich, der für die Öffentlichkeit bislang 
weitestgehend unzugänglich war. Damit werden auch die übergeordneten 
Darstellungen des Flächennutzungsplans planungsrechtlich umgesetzt. (S. 26-27) 

 
Wieder eine sehr subtile Wortwahl: „eröffnet“...als wäre bis jetzt alles zugeschlossen! 
Unsere beiden Eingangstore sind für Kleingärtner, Nachbarn und Besuche rund um 
die Uhr geöffnet, probieren Sie es lieber einmal, bevor Sie etwas Falsches 
behaupten. Sie wissen doch selber, dass die Berliner Gesetzgebung zwingend 
erfordert, dass Kolonien frei zugänglich bleiben! 
 
Dass Emissionen von Erdgas oder Heizöl den Belangen des Klimaschutzes [dort] 
Rechnung tragen (S. 27, Z. 15), wo bis jetzt null Emissionen stattfinden, ist wieder 
eine sprachliche Kunstnummer, die man bewundern muss. 
 

Die Überschreitung der in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten GFZ-Obergrenzen erfüllt 
alle in § 17 Abs. 2 BauNVO verankerten Tatbestände und ist aus den genannten 
besonderen städtebaulichen Gründen erforderlich. (S. 27, Z. 34 ff.) 

 
Diese Schlussfolgerung ist in keiner Weise begründet. Es liegt keine sogenannte 
„städtebauliche Ausnahmesituation“ vor. Den wirschaftlichen Wert des Objekts durch 
eine Überschreitung der erlaubten Höhe zu steigern, ist kein zwingender Grund, 
sondern allemal ein (erneutes) Entgegenkommen dem Investor gegenüber. Es ist 
keinerfalls erforderlich, 7-geschossig zu bauen: die meisten Gebäude rund herum 
erreichen diese Stockwerkzahl nicht. 
 
Ad II.4.3. Niederschlagswasserversickerung  (S. 27-28) 
 
Allein schon durch die Wortwahl Ihrer eigenen Darstellung (Minderung der 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt; quantitative[r] Verlust der für die 
Versickerung zur Verfügung stehenden Flächen; mögliche Einschränkungen, mit 
denen bei der Abnahme der Regenabflussmenge von Dachflächen und gering 
verschmutzten Hofflächen in die Kanalisation zu rechnen ist) merkt man gleich, dass 
es sich hier um einen problematischen Punkt handelt. 
Im Zuge des Klimawandels gab es in den letzten Jahren vermehrt heftigste Gewitter, 
die selbst zu ungewohnten Jahreszeiten (wie der Sturm im Juli 2003) für 
verheerende Folgen gesorgt haben. Abpumpaktionen der Feuerwehr auf Straßen 
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und in Kellern sind inzwischen fast Routine geworden. Wenn 14.000 qm Vegetation 
versiegelt werden, sind solche Probleme für die Kanalisation geradezu 
vorprogrammiert.  
 
Ad II.4.4. Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit / G rünverbindung 
 

Auf die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche wurde verzichtet, weil der Wert des 
Grundstücks hierdurch nicht gemindert und die Grundstücke im Plangebiet vollständig 
als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden sollen. (S. 28, Z. 38-41) 

 
Das ist ja wohl der Gipfel! Auf gut deutsch heißt es, dass eine öffentliche Grünfläche 
den Wert eines Grundstücks mindert! Was ist denn das für eine Einstellung? Wo 
bleiben da die hohe Aufenthaltsqualität für die Bewohner (S. 20, Z. 39 f.) bzw. die 
Vorgaben und Absichten des Landschaftsprogramms, das insbesondere das Fehlen 
von Grünzügen und Grünverbindungen zur Grünflächenvernetzung und Verknüpfung 
mit dem Außenraum bemängelt, ganz zu schweigen von den Präferenzen der 
Bevölkerung (S. 17, S. 27 f.) oder dem „Wohl der Allgemeinheit“ (§1, Abs. 5 des 
BauGB)? Das einzige, was eine öffentliche Grünfläche mindert, ist der Profit des 
Investors. Einmal mehr kann man feststellen, wie parteiisch Ihre Auslegungs-
begründung ist. 
Wenn schon das Fehlen von Grünzügen und Grünverbindungen zur 
Grünflächenvernetzung amtlich bemängelt wird, dann lassen Sie um Gottes willen 
eine zusammenhängende Grünfläche von 1,4 ha bestehen! 
 

Die in Teilen bereits vorhandene Grünverbindung wird durch dieses zentrale Teilstück 
zielgerichtet ergänzt und aufgewertet. Durch die Anbindung an den Olivaer Platz kann 
das Angebot wohnungsnaher Grün- und Freiflächen in diesem Bereich erweitert und 
qualitativ verbessert werden. (S. 29, Z. 9-13) 

 
Eine öffentliche Grünfläche mindert den Wert eines Grundstückes, aber ein Teilstück 
ergänzt und wertet auf! Alle Achtung! Die Anbindung an den Olivaer Platz erweitert 
die Grün- und Freiflächen und verbessert sie qualitativ?! Im Vergleich zu einer 
14.000 qm großen Fläche?... 
Sind Ihnen diese Verbiegungen auf die Dauer nicht peinlich? 
 
Ad II.4.6. Stellplätze/Tiefgarage 
 

Die Tiefgarage wird im Bebauungsplan in ihren Ausmaßen zeichnerisch festgesetzt 
und erhält eine Privilegierung innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche, die 
in dem vorgegeben Umfang unterbaut werden darf. (S. 29, Z. 32 ff.) 

 
Mit anderen Worten: die Vegetation an der Oberfläche hat keine Chance. 
 

Auf Grund der Stellplatzzahl und der Ausdehnung der Tiefgarage muss es Ein- und 
Ausfahrten für die Tiefgarage geben. (S. 30, Z. 1 f.) 

 
Daraus ist klar entnehmbar, dass die Tiefgarage fast die ganze Fläche der Kolonie 
einnimmt. 
 

Auf Grund der verkehrlichen Situation ist aber abzusehen, dass eine zusätzliche 
Bebauung in diesem Bereich ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen mit sich bringen wird. 
(S. 30, Z. 10 ff.) 
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Mehr Verkehr heißt mehr Lärm, mehr Luftverschmutzung, mehr Gefahr für die Kita-
Kinder auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Düsseldorfer Straße). 
Ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen soll dem Schutz der Anwohner vor 
ungewünschten Emissionen (S. 30, Z. 27 f.) dienen? 
 
Ad II.4.8. Grünfestsetzungen 
 

Ziel ist es, dass zusammenhängende und qualitativ hochwertig begrünte und gestaltete 
Innenbereiche entstehen und diese auch erhalten werden. (S. 30, Z. 34 ff.) 

 
Dafür eignet sich die Kolonie Württemberg in ihrem jetzigen Zustand bestens: 
zusammenhängend, qualitativ hochwertig, grün, erhaltungswürdig. 
 

Die Vorgartenflächen sollen zur Verbesserung des Straßenraums beitragen und diesen 
attraktiv und erlebbar gestalten, jedoch auch die Wohnqualität erhöhen. (S. 30, Z. 39 
ff.) 

 
Auch hier erfüllt die Kolonie Württemberg diese Kriterien: sie verbessert den 
Straßenraum, macht ihn attraktiv und erlebbar, erhöht die Wohnqualität der 
Anwohner. 
 

Wege und Zufahrten, untergeordnete Nebenanlagen sowie die Fläche GHIJG sind von 
dieser Begrünungsverpflichtung aus funktionalen Gründen ausgenommen. (S. 31, Z. 1 
ff.) 

 
Was bleibt bitte schön übrig von dieser ominösen Begrünungsverpflichtung, wenn 
darüber hinaus auch die Terrassen [...] mit einer Tiefe von bis zu 3,0 m [...]  
von der Begrünungsverpflichtung ausgenommen werden? 
Gibt es weitere untergeordnete Nebenanlagen? Welche? Was sind funktionale 
Gründe? 
Mit der sogenannten qualifizierte[n] Begrünung (S. 31, Z. 19 f.) sieht es sehr mager 
aus, da über der Tiefgarage eine Erdschicht von 60 Zentimetern vorgesehen ist, 
angeblich um einer Absenkung unterirdischer Anlagen (Tiefgarage) (S. 31, Z. 22) zu 
vermeiden. Wenn es nicht die Tiefgarage ist, so ist es die städtische Prägung (S. 31, 
Z. 27), die als Grund aufgeführt wird, um der Erdüberdeckung zu entgehen. Man 
genieße diesbezüglich den Ausdruck Befreiung  von der Begrünungsverpflichtung (S. 
31, Z. 29 f.)! Vielsagend...Immer gibt es angeblich gute Gründe, um in Sache 
Erhaltung der Natur so wenig wie möglich zu unternehmen. 
Wenn also überhaupt begrünt wird, dann werden es bloß Einheitssträucher sein, wie 
man sie sonst überall in der Stadt auch in Kübeln finden kann. Oder kennen Sie etwa 
Bäume, die in nur einem halben Meter Tiefe Wurzeln schlagen können? Wo bleibt 
die jetzige Biodiversität? 
 

Da die Fläche K die einzige nicht unterbaute Fläche mit Bodenanschluss im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ist, sollen hier Befestigungen von Wegen in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt werden, um den Anteil der 
unversiegelten Flächen im Plangebiet so hoch wie möglich zu halten. (S. 32, Z. 5-9) 

 
Hier haben wir’s: es gibt auf diesem ganzen Gebiet von 1,4 ha eine einzige Fläche 
mit Bodenanschluss, einen kümmerlichen Streifen, der schmal genug ist! Und dort 
soll das ganze Niederschlagswasser versickern können? 
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Der auf den Grundstücken vorhandene und ertragreiche humose Oberboden soll so 
weit wie möglich erhalten bleiben bzw. nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder 
eingesetzt werden, um hier eine direkte Versickerung des Niederschlagswassers zu 
ermöglichen und damit den Belangen des Boden- und Grundwasserschutzes 
Rechnung zu tragen. (S. 32, Z. 12-16) 

 
Und wodurch wird die Versickerung erst ermöglicht? Durch unseren ertragreiche[n] 
humose[n] Oberboden! Mit anderen Worten: man raubt uns den durch jahrelang 
gepflegte Kompostierung wertvollen Humus, löst ihn von jedem Bodenanschluss und 
setzt ihn wieder ein. Erde aus der Dose! Erst Vertreibung und dann Spoliation...na 
bitte, das senkt ja die Kosten des Herrn Investors... 
 

Auch wenn der Umfang der begrünten Dachflächen nicht abschließend quantifiziert 
werden kann, wird sich die geplante Maßnahme generell positiv auf das Mikroklima 
auswirken. (S. 32, Z. 26 ff.) 

 
Wieder betreibt Ihre Auslegungsbegründung Augenwischerei. Erst wird uns 
vorgegaukelt, dass 30% der Dächer (von weniger als 10 Grad Neigung ! S. 32, Z. 
18) begrünt werden müssen, aber gleich im Anschluss (S. 32, Z. 26 ff.) muss 
eingestanden werden, dass die Maßnahme nicht quantifizierbar ist! Sehr geehrter 
Herr Gröhler, sehr geehrter Herr Latour, immer wieder sagen Sie eine Sache und 
gleich danach ihren Gegenteil, halten Sie denn die Leser für dumm? 
 
Ad II.4.9. Beschränkung der Brennstoffe 
 
Immerhin können Sie nicht umhin zuzugeben, dass die unmittelbare Nachbarschaft 
[von] der hohen Belastung der Berliner Stadtluft durch Hausfeuerungsanlagen 
betroffen ist. (S. 33, Z. 3 ff.), dass sich das Plangebiet in einem Vorranggebiet für 
Luftreinhaltung (S. 32, Z. 38) befindet und entsprechend negative Auswirkungen auf 
die Umwelt minimiert werden sollen (S. 33, Z. 30).  
Also doch negative Auswirkungen auf die Umwelt! 
Dass die Staubemission tolerierbar sein soll (S. 33, Z. 22), bleibt zu beweisen. 
Jedenfalls ist die Bilanz doppelt negativ, wenn man von der jetzigen Situation 
ausgeht. Nicht nur erzeugt die Kolonie Württemberg e. V. keine Emissionen (die 
meisten Kleingärtner haben noch nicht einmal Stromanschluss auf ihrer Parzelle), 
sondern die Kolonie ist im Gegenteil ein hervorragendes Feinstaubfilter und eine 
einzigartige Luftreinhaltungsanlage für die ganze Umgebung. 
 
Ad II.5. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

[...] kann der Bebauungsplan auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
im Wege der Berichtigung angepasst worden ist. (S. 34, Z. 24 ff.) 

 
Der Bebauungsplan IX – 46-2 ist gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. (S. 34, 34 f.) 

 
Liegt da nicht ein gewisser Widerspruch? 
Der Bebauungsplan darf eben nicht aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan berichtigt wird, da grundlegende Abweichungen in der Planung in der 
Zwischenzeit erfolgt sind. Insofern ist ein beschleunigtes Verfahren auch nicht 
anwendbar. 
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Im übrigen: was heißt eigentlich Die Grünfläche wird im Flächennutzungsplan nur in 
symbolischer Breite dargestellt (S. 34, Z. 30)? 
Mir scheint, alles was mit Grün zu tun hat, ist bei Ihnen nur symbolisch vertreten! 
 
Ad III.1. Auswirkungen des Bebauungsplans - Belange  des Allgemeinwohls 
 
Wie wollen Sie einem vorhandenen baulichen Bestand [...] Rechnung tragen (S. 35, 
Z. 4 f.), wo keiner ist? Oder meinen Sie etwa unsere bescheidenen Holzlauben?  
 
Zum Abbau von Defiziten und zu den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung habe ich 
mich schon oben geäußert. Bemerkenswert ist, dass auch der Eigentumsbildung (S. 
35, Z. 16) gedacht wird! Als hätten reiche Leute nicht genug Auswahl überall in der 
Stadt...Die Wohnungen, die vor einigen Jahren an der Stelle eines früheren Teils der 
„Kolonie Emser Platz“ (Württembergische Straße/Ecke Wittelsbacherstraße bzw. 
Pommersche Straße) entstanden sind, sind auch Eigentumswohnungen, und es gibt 
noch genug davon zu erwerben. Sollen wir denn einen nach dem anderen all unsere 
Kleingärten für Leerstand opfern? 
 

Die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans wirken sich 
insgesamt und langfristig positiv auf die Allgemeinheit aus, [die] vom zusätzlichen 
Angebot an öffentlich zugänglichen Grün- und Freiflächen profitiert. (S. 35, Z. 18 ff.) 

 
Wie können Sie so unverschämt von einem zusätzlichen Angebot  sprechen, wenn 
Sie – ganz im Gegenteil – den nicht bebauten Anteil auf die schmale Fläche F (S. 32, 
Z. 5 f.) reduzieren? 
Zusätzlich (S. 35, Z. 19), ergänzt (S. 35, Z. 24), aufgewertet (S. 35, Z. 24), erweitert 
(S. 35, Z. 25), qualitativ verbessert (S. 35, Z. 26)...wen wollen Sie täuschen mit 
dieser Kaskade von Euphemismen? 
 

Es wird dabei nicht verkannt, dass es sich bei diesem Areal um zur Zeit 
kleingärtnerisch genutzte Baugrundstücke handelt, dessen Interimsnutzung durch die 
geplanten Maßnahmen entfällt. (S. 35, Z. 27 ff.) 

 
Von wegen Interim! Hier können Sie sehen, wie wir im letzten Sommer den...86. 
„Geburtstag“ unserer Kolonie gefeiert haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gröhler, sehr 
geehrter Herr Latour, der 
Kleingartenverein Kolonie Württemberg e. V. hatte schon lange Bestand, bevor Sie 
geboren wurden. Wollen Sie denn selber etwa Interim sein? 
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Der Freiflächenanteil verringert sich zwar, der Nutzwert steigt jedoch insgesamt. (S. 35, 
Z. 32 f.) 

 
Meine Herren, Sie sind wahrlich große Meister des Wortes! Vor Ihnen hat kein 
Paradoxon mehr Bestand... 
 
Ad III.3 Grundsätze für soziale Maßnahmen 
 
Die Vertreibung von Kleingärtnern mit dem Verlust jahrelanger zwischen-
menschlicher Beziehungen nenne ich nicht eine sozial gerechte Bodennutzung (S. 
36, Z. 4 f.), genauso wenig wie neu entstehende Emissionen, Licht- und 
Sonnenverlust, Verkehrszunahme gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (S. 36, Z. 
5) fördern. Der Verkehr wird schon deswegen zunehmen (Staurisiko), weil die 
Straßenverkehrsfläche sich durch die Verlegung der Straßenbegrenzungslinie um ca. 
12,5 m verringert (S. 36, Z. 11) und Ein- und Ausfahrten für die Tiefgarage 
vorgesehen sind (S. 30, Z. 2). Verhältnisse wie 1895 (S. 17, Z. 8) sind für den 
heutigen Straßenverkehr nicht mehr relevant. 
 
Ad III.5.1. Naturschutzrechtliche Eingriffsbewältig ung (S. 36) 
 
Zum Thema „beschleunigtes Verfahren“ und nachbarliche Bebauung des Olivaer 
Platzes habe ich mich schon genug geäußert. Wenn man unsere Kolonie und diese 
bevorstehende Bebauung flächenmäßig zusammenlegt, kommt man weit über die 
20.000 qm, die Sie erwähnen (S. 37, Z. 4). 
 

Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans IX – 46-2 erfolgen 
deshalb keine Eingriffe in Natur und Landschaft. Maßnahmen zur Kompensation im 
Sinne von § 1a BauGB sind somit nicht erforderlich. (S. 37, Z. 18 ff.) 

 
Dies ist wohl der schönste Syllogismus Ihrer ganzen 45-seitigen Auslegungs-
begründung! Da wir keine Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen, ist 
Kompensation nicht notwendig, also laßt uns fröhlich bauen! 
Sie wagen zu behaupten, dass der Abriss einer 1,4 ha großen Kolonie keinen Eingriff 
in Natur und Landschaft bedeutet? Wie können Sie das ruhigen Gewissens – oder 
auch nur wahrheitsgemäß – vertreten? Unglaublich! Was ist dann bitte schön ein 
„Eingriff“? 
Aber wie bei jedem Syllogismus, steht und fällt Ihre ganze Schlussfolgerung mit der 
Prämisse. Sie können nicht zugleich behaupten, es handele sich um keinen Eingriff 
und Ihren gesamten Paragraph unter den Titel Eingriffsbewältigung setzen. 
 

Ausgleichsmaßnahmen für eventuell beantragte Baumfällungen werden nach der 
Baumschutzverordnung im Rahmen eines gesonderten Bescheides im 
Baugenehmigungsverfahren festgelegt. Der Bebauungsplan trifft diesbezüglich keine 
Regelung. (S. 37, Z. 25 ff.) 

 
Wann kommt dieser gesonderte Bescheid? Von wem? Wo zu konsultieren? Was 
wird aus meinem altehrwürdigen Nußbaum mit einem Umfang von weit mehr als 1 
Meter? Solche Bäume stehen unter Naturschutz und dürfen nicht gefällt werden. 
 

Wege sollen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau hergestellt werden, wodurch 
eine weitere Versiegelung ausgeschlossen bzw. minimiert wird. (S. 38, Z. 1 ff.) 
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Was heißt dieses „bzw.“? Wird es letztendlich ganz ausgeschlossen oder nur 
minimiert? In welchem Maße? 
 

Zusammen mit den weiteren nicht überbaubaren Grundstücksflächen kann hier auch 
ein optisch zusammenhängend gestalteter Grünbereich entstehen. (S. 38, Z. 6 f.) 

 
Kann oder soll? 
Den einzigen richtig (und nicht nur optisch) zusammenhängend gestalteten 
Grünbereich bildet unsere Kolonie und nicht ein schmaler Grünstreifen, den man 
kaum von der Straße aus sehen würde. 
 

Obwohl es im Verfahren nach § 13a BauGB keinen Eingriff in Natur und Landschaft 
gibt, ist mit den genannten Maßnahmen auch den Belangen des Umwelt- und 
Naturschutzes und der Erhöhung der GRZ von 0,3 auf 0,4 Rechnung getragen worden. 
(S. 38, Z. 8 ff.) 

 
Wieder eine von Ihnen so geliebte contradictio! Nach dem Motto: nicht nur tun wir 
nichts Böses, sondern wir tun auch noch Gutes, sogar über das Maß hinaus. Wie 
gnädig von Ihnen, den Faktor um 10% zu erhöhen, wenn Sie ihn erstmal um 70% 
reduzieren! 
 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen haben keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Festsetzungen wirken sich darüber hinaus sowohl in 
der Innen- als auch Außenwirkung nicht negativ auf den Geltungsbereich bzw. auf 
seine nähere Umgebung aus. (S. 38, Z. 22-25) 

 
In cauda venenum...Der würdige Schluss einer völlig verbogenen „Beweisführung“! 
Muß ich noch diese gänzlich auf den Kopf gestellte Zusammenfassung 
kommentieren? Ich würde mich schämen, solche unredliche Sätze zu schreiben. 
 
Ad III.6.1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben  
 

Das Land Berlin hat Einnahmen durch die Veräußerung der Grundstücke 
Württembergische Straße 41-44 und 45-48 erzielt. (S. 38, Z. 28 f.) 
 

Wieviel bitte? 
Im übrigen: Der Kleingartenverein Kolonie Württemberg e. V. hat die Stadt bis jetzt 
nicht groß belastet. Alle anfallenden Kosten (Straßenreinigung, Wasserwerke, 
Müllabfuhr, usw...) sind – von Jahr zu Jahr steigend! – auf die Kleingartenpacht 
abgewälzt worden. 
 
Ad IV 1.3. Äußerungen zur bezirklichen Planungsabsi cht  
 
Schon im Jahre 1996 spricht die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Umweltschutz und Technologie von Eingriffsbewältigung (S. 39, Z. 24), also doch 
Eingriff! 
 
 
 
Ad IV.1.7. Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
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Wenn 1996/1997 den öffentlichen Belangen – zugunsten der Allgemeinheit – der 
Vorrang eingeräumt wurde, so weil damals die Planung noch ganz anders aussah, 
nämlich mit Sporthalle, öffentliche[r] Grünfläche: Öffentliche[r] Parkanlage mit 
Spielplatz (S. 41, Z. 16 f.). Insofern kann man die Ablehnung der von den Bürgern 
vorgebrachten Vorstellungen (S. 40, Z. 30 f.) nicht als Argument heranziehen; es 
handelte sich damals um einen ganz anderen Bebauungsplan; der heutige 
Bebauungsplan darf nach diesen wesentlichen Änderungen nicht als dessen 
Fortsetzung gelten. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bezirksstadtrat Gröhler, sehr geehrter Herr Baudirektor Latour: 
Wenn ich nicht so wütend und traurig wäre beim Gedanken an die akute Gefährdung 
unseres Kleingartenvereins Kolonie Württemberg e. V., würde ich glatt behaupten, 
dass ich mich am Zerriss Ihrer Auslegungsbegründung ergötzt habe.  
Sie ist voller sprachlicher und sachlicher Ungenauigkeiten, Verdrehungen, 
Widersprüche, Syllogismen und ist sichtlich unter Zeitdruck entstanden. 
Es war dennoch meine moralische Pflicht, sie – wohl gemerkt unter noch größerem 
Zeitdruck – aufmerksam zu lesen, um dazu fundiert Stellung zu nehmen. Ich denke, 
ich habe mit diesen Seiten dieser Aufgabe Genüge getan. 
 
Ich sehe Ihrer inhaltlichen Auseinandersetzung mit meiner Stellungnahme mit 
Interesse entgegen und habe mir für die Beantwortung meiner Eingabe den 28. 
Februar 2008 notiert. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
 


